
 

 

 

 

Hinweise für Teilnehmer 
 
zum Sportbetrieb in der Halle unter Corona-Bedingungen  
Stand September 2020 

 
 
Distanzregeln einhalten 
• Sowohl Zutritt als auch Verlassen der Halle erfolgt pünktlich und nur als Gruppe. 
• Wer zu spät kommt, kann die Halle nicht betreten und somit nicht teilnehmen. 
• Um nachfolgenden Gruppen ebenfalls die Organisation zu ermöglichen, wird das 

Training 10 Min. früher beendet werden. 
• Außerhalb des eigentlichen Trainingsbereichs (Halle) ist ein Abstand von 1,5 m 

einzuhalten. Sofern dies nicht möglich ist, ist ein Mund-Nasen Schutz zu tragen. Die 
gilt insbesondere für die Umkleideräume, Eingangsbereich und Treppenhäuser. 

• Die Ablage des Equipments und persönlicher Gegenstände inkl. Trinkflaschen 
erfolgt in einer vom Übungsleiter definierten „Zone“, z.B. Bänke. 

• Körperkontakte sollen unterbleiben bzw. auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Teilnehmerlisten 
• Zum Nachweis von Infektionsketten ist der Verein verpflichtet, über die jeweilige 

Übungseinheit eine Teilnehmerliste (Ort, Datum, Uhrzeit, Namen und Telefon-
nummern aller Teilnehmenden) zu führen, mindestens vier Wochen aufzubewahren 
und auf Anforderung durch das Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen.  

• Die Teilnehmer sind verpflichtet sich in die vom Übungsleiter bereit gelegte 
Liste einzutragen. 

• Die Teilnehmer dürfen bei Krankheitssymptomen nicht zum Training erscheinen. 
 
Hygieneregeln einhalten 
• Vor dem Sport sind die Hände ausreichend zu waschen.  
• Der Verein stellt Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
• Die Teilnehmer sollen sich vor und nach dem Training die Hände desinfizieren. 
• Handgeräte nach Möglichkeit nicht gemeinsam genutzt werden 
• Matten und Handtücher sind von den Teilnehmern selbst mitzubringen. 

 



 

 

 
Duschen und Umkleiden 
• Auch in den Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume gilt die 1,5m-Abstandsregel. 
• Es darf jeweils nur eine Person zu den Toilettenräumen. 
• Zur Vermeidung einer übermäßigen Nutzung der Umkleideräume wird empfohlen, 

weiterhin in Trainingsbekleidung zu den Übungseinheiten zu kommen. 
 
Verantwortung der Übungsleiter/innen 
Die Übungsleiter/innen sind verantwortlich für die Einhaltung der Regelungen. Sofern 
Teilnehmer sich nicht an die Regeln und Anweisungen halten, sind die 
Übungsleiter/innen ermächtigt, diese Teilnehmer vom Sport auszuschließen. 
 


